
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

Amt fü~F HD~ES~NTONS SOLOTHURN

15 hRZ 1976 VOM

März 1976 Nr. 1488

Die ~unterbreitet d~m Regierungsrat

den ~~bebau~~s lan 11He1lacker~ zur Genehmigung,

Kleinlti~tzel besitzt bereits einen rechtsg(iltigen allgemeinen

Bebauungsplan (Zonenplan), welcher mit RRB Nr. 5623 vöni~

1. Dezember 1964 genehmigt wurde,

hit RRB Nr. 3618 vom 28, ~t~n~il972wurde der Teilbebauungsplan
tlHel1~ck~r~i t~i1weise genehmigt~ Das Gebiet der Wohnzohm W 2-

westlich der Hellackerstrasse sowie die Stichstrasse nördi-ich

da~on konnten nicht genehmigt werden, da hier kein Bedürfnis

Lur eine ‘jeibere Einzonung vorlag. Zuden war die Strassenfuhrung

ungenügend abgeklärt und die Zonenabgrenzung unzweckmäs~g ~ Im

Zusammenhangmit der Baulandumlegung (bereits in Arbeit) dr~ngt

‘siöh die Ersch1iessung~des Gebiete~ llHellackeru und die Zonen—

bereinigung der GB Nrn, 903 und 952 auf, Die beiden in der Jura—

schutzzone liegenden Parzelleii. werden~ neu der.Wohnzone W 2 zuge

teilt, Vom Standpunkt der Planung kann aus Zweckmässigkeits—

g±ünde‘n die~er Erwe‘itöri~rng der Bauzone als Arröndier~ung desbe—

stehenden Baugebietes ziigestimmt wei~den.~SUdlidhd~r“GB‘hr, 905

wird flächenmässig ein gleich grosses Gebiet von- der Land—

wirtschaftszone neu der Juraschutzzone zugeteilt, Die Organe der

Natur— und Heimatschutzkommissiöi~ sind mit diesem Flachenausgleich

einverstan~en,“Die AU~bau15~ita 4~r Qu.ar-tierstrasseh‘heträgt wie

die 1~eidseitig liegenden Baulinien 5 m~

Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 7, Dezember 1972

bis 7. Januar 1975. 1Jährend der gesetzlichen Frist wurden sieben

Einsprachen eingereicht, wovon zwei zurückgezogen wurden, da

ihnen entsprochen werden konnte, Vier.-Einsprachen wurden mit der

vorerwähnten Baulandumlegung erledigt, Eine wurde abgewiesen aber

nicht weitergezogen, Der Teilbebauungspian 11Hellacker11 w~rde an
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der Einwohnergemeindeversammlung vorn 22, Juni 1973 genehmigt,

Gegenüber dem Plan der provisorischen Schutzgebiete entsteht durch

diese Zonenbereinigung eine geringfügige Aenderung, die im Plan

korri~rt werden muss,

Formell wurde das Verfahren richtig durch~efuhrt.

Materiell sind keine Bemerkungen anzubringen0

Es wird
beschlossen:

1 • Der Teilbebauungsplan- ilHellackert? der Einwohnergemeinde Klein«

lützel wird genehmigt.

2, Der Plan der provisorischen Schutzgebiete ist an die mit diesem

Beschluss genehmigte Bauzonengrenze anzupassen0

3, Die Gemeinde Kleinlützel wird verhalten, dem Amt für Raum—
planung bis zum 30. April 1976 noch 5 Pläne, wovon 1 Exemplar

auf Leinwand aufgezogen, zuzustellen, Die Pläne sind mit dem

Genebmigungsverm~‘k der Gemeinde zu ‘versehen.

L~ Bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft soweit sie mit dem

vorliegenden in Widerspruch stehen.

Genehmigungsgebühr: Fr, 2O0.~«—

Publikationskosten: Fr~1O~—— (Staatskanzlei Nr. 55.0 ) RE

Fr. 218.«-

Der Staatsachreiber:
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i3au—Departement (2) Gr

Kant ~ I-Io chbauamt (2)

Kante Tiefbauamt (2)

Amt für Wasserwirtschaft (2)

Rechtsdienst des Bau—Departeraentes

Amt für Raumplanung (3),~
Kreisbauarnt III, 4145 Dornach,~

Amtschreiberei Thierstein, 4226 Breitenbach,~
~ter

Kante Finanzverwaltung (2)

( Sekretariat der Katascerschatzung (2)
Ammannamt der EG, 4245 Kleinlützel

Baukommission der EG, 4245 Kleinlützel, ~itleia,P1anfo1t

~TI-1K, Hrn~ )3. Aeschlimann

Ingenieurbüro Gloor, 4145 Dornach

Amtsblatt Publikation:

Der Teilbebauungsplan~ ~Hellacker~‘ der Einwohnergemeinde Klein—

lützel wird genehmigt.




